
109-3-35

MINISTERSTVO NARODN■ BEZPE■NOSTI

ARCHIVNI A STUDIJNI ODBOR

Doslo

C1. 109-3/35

PillohyL Ws

2 liby

25,9,2009a,

ST S

III. - 7 / 40.



MMeabseitmen,
.6yg
0/36
.
Go.1.
Th
Der Reichspretektor
in Böhmen und Mähren
∴rI 3 8-8073
Prag,den 22. Oktober 1940
An die Zentralverwaltung
an die Abteilungen I,II,III und IV
sämtliche Gruppen-eirschliesslich der Dienststelle für das
Land Mähren
für die Gruppe Justiz 25 Abdrucke mehr
an die Herren Oberlandräte in Böhmen und Mähren
…
an den Herrn Kurator der Deutschen wissenschaftlichen Hoehsghulen
in Prag
an den Herrn Kurator der Deutschen Technischen Hochschule in
Brünn
an den Herrr Wehrmachtbevollmächtigten
an den Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei(5 Abdrucke mehs
An den Herrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei(3 Abdrutle m
an den Herrn Vertreter des Auswärtigen Amtes
an die Parteiverbindungsstelle(15 Abdrucke'mehr)
Nachrichtlick:
an das Büro des Herrn Reichsprotektor■
v
:
.1
Staatssekretärs
11
*
.
.
:
Unterstaatssekretärs
Betrifft:
Reformationsfest(3l,Jktober);Allerheiligen
Bußtag(20.November)im Protektorat Böhmen une e
Der 3l. Oktober (Reformationsfest) und der 20 News
(Bu tag) sind nack den im Protektoret Böhmen und Mähren 1
dem Recht Lerktage. Diese Regclung gilt auch für die reichse
nen Behörden und Dienststellen im Protektorat Böhmen und Mäk
Der 9. November(Gedenktag für die Gefallenen der Be
wegung),der in Geltungsbereich des Gesetzes vem 27.Februarl934
RGBl.I,S.129 und in derOstmark und im Reichsgau Sudetenlard eir
natiunaler Feiertag ist,ist im Protektorat Böhmen und Mäheer
als solcher nicht eingeführt.Er ist daher im Protektorat Böhmer
und Mähren ein Arbeitstag.
Soferne der 7 November(Allerheiligen) in einzeinen
Teilen des übrigen Reichsgebietes(Ostmark,Sudetengau und Teile
der Ostgebiete)nach den dort geltenden landesrechtlichen Vor-
schriften
St.S.
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schriften ein Feiertag ist,werden diese Vorschriften für die

Dauer des Krieges durch besondere Anordnung des Reichsministers

des Innern im Einvernehmen mit dem Reichsminister für die kirch-

lichen Angelegenheiten und den Reichsminister für Volksaufklä-

rung und Propaganda ausser Kraft gesetzt werden.Die autonome

Regierung ist ersucht worden,eine gleichartige Verfügung für das

Protektorat Böhmen und Mähren zu treffen.Bei dieser Sachlage

ist der l. wovember ebenfalls Arbeitstag.

Ich bitte,diese Regelung genau zu beachten und hiervon

den Ihnen nachgeordneten Dienststellen Kenntnis zu geben.

In Vertretung :

gez.K.H. F r a nk

Beglaubigt:
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Angestellter
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Prag, am 10.Juli 1940.

Dipl.Ing.Anton Zankl.

An die

Gruppe Z

im H au s e_.

Am 26.Juli 1939 hatte ich einen geheimen Auftrag des

Herrn Staatssekretärs außerhalb des Protektorates durchzuführen.

Aus der Durchführung dieser Dienstreise sind mir folgende Kosten

erwachsen:

2. Benzin ..............

. 3. Verköstigung von 3 Leuten.…...………."" 33.60

RM 66.50

Ich bitte um Auszahlung dieses Betrages Wrnrde leaahel
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Prag, am 19.8.1940.
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Vermerk:

Der genannte Auftrag bestand unter anderem darin, 5.oco Ver-

vielfältigungen, zu denen eigens zugeschnittenes Papier verwen-

det werden mußte, herzustellen.
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